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Darmstadt, 10. Januar 2017

Neue Handhabung für die Beteiligung der MAVen zum Einsatz von EDV-Programmen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir weisen auf folgende neue Handhabung ab 2017 hin:

Gemäß § 36 k Mitarbeitervertretungsgesetz (MAVG) sind die Mitarbeitervertretungen bei der Einfüh-
rung von technischen Einrichtungen, die dazu geeignet sind, die Leistung oder das Verhalten von
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu kontrollieren, die die Gesundheit gefährden oder die die Be-
Stimmungen des Datenschutzes der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen berühren, zu beteiligen. Hierun-
ter fallen EDV-Programme. Im Regelfall werden hierzu Dienstvereinbarungen abgeschlossen.

Bei zentral geprüfter und eingesetzter IT-Software (s. § 7 ITVO) oder EDV-Systemen (z. B. KiTA-
Büro, MACH oder KiRA) handelt es sich regelmäßig um einen erheblichen Aufwand und eine Viel-
zahl völlig gleichgelagerter Sachverhalte, wenn die jeweils zuständige MAV mit jeder Kirchenge-
meinde und dem Dekanat eine Dienstvereinbarung abschließen muss. Daher hat die Gesamtmitar-
beitervertretung eine Rahmenvereinbarung mit der Gesamtkirche abgeschlossen.

Danach soll künftig eine neue, vereinfachte Handhabung erfolgen: Soweit die Gesamtmitarbeiterver-
tretung ihre Zustimmung zum Einsatz von EDV-Programmen erteilt, kann der Einsatz auch in Kir-
chengemeinden und sonstigen kirchlichen Dienststellen erfolgen, wenn die jeweils zuständige MAV
sich mit dieser Verfahrensweise einverstanden erklärt. Soweit die jeweils zuständige MAV zustimmt,
wird die GMAV damit an deren Stelle beteiligt. Stimmt sie nicht zu, bleibt es bei dem bisherigen Ver-
fahren nach § 36 k MAVG.

Die Dienststellen werden durch die MAV über das künftige Verfahren unterrichtet.

Mit freundlichen Grüßen

?^
Dr. Knötzele
Oberkirchenrätin

Evangelische Bank eG Kassel . IBAN DE27 5206 0410 0004 1000 00 . BIG GENODEF1EK1


